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Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 
Arbeitsgruppe Kindertagesförderung des Jugendhilfeaus-
schusses 

Kenntnisnahme 09.09.2025 Ö 

Jugendhilfeausschuss Kenntnisnahme 17.09.2025 Ö 

Schulträgerausschuss Kenntnisnahme 20.11.2025 Ö 

 
Betreff: 
Vorstellung der Rahmenkonzeption zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) in 
der Stadt Mainz 
 
 
Mainz, 03.09.2025 
 
gez. 
 
Jana Schmöller 
Beigeordneter 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Rahmenkonzeption zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) in der Stadt 
Mainz wird zur Kenntnis genommen.  
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Sachverhalt: 
Mit dem „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“ (Ganztagsförde-
rungsgesetz – GaFöG) verankert der Bundesgesetzgeber einen Rechtsanspruch auf eine ganztä-
gige Förderung im Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII).  
 
Der Rechtsanspruch für Grundschüler:innen greift stufenweise ab dem Schuljahr 2026/2027 be-
ginnend mit Klassenstufe 1 und umfasst an Werktagen den zeitlichen Umfang von 8 Stunden.  
 
Das Gesetz gibt vor, dass der Anspruch im zeitlichen Umfang des Unterrichts und der Angebote 
der Ganztagsschulen als erfüllt gilt. Daher ist nach Unterrichtsende ein bedarfsgerechtes Angebot 
für Grundschüler:innen im Rahmen des o.g. Umfangs vorzuhalten. 
 
In Mainz wird der Rechtsanspruch zum Einen durch schulische Angebote abgedeckt sein (Ganz-
tagsschule in Angebotsform und Betreuende Grundschule), die im Verantwortungsbereich der 
Schule bzw. des Landes liegen. Diese haben Vorrang gegenüber den Angeboten der Jugendhilfe, 
die in den Verantwortungsbereich der Kommune fallen.  
 
Die vorliegende Rahmenkonzeption bezieht sich auf ebendiese kommunalen Angebote in der 
Schulzeit.  
 
Dies sind zum Stichtag 27.08.2025 folgende Standorte: 
 
Halbtagsschulen (montags bis freitags) 

- Grundschule An den Römersteinen, Bretzenheim 
- Grundschule Eisgrubschule, Altstadt 
- Grundschule im Feldgarten, Ebersheim 
- Grundschule Schillerschule, Weisenau 
- Grundschule Maler-Becker-Schule, Gonsenheim 

 
Ganztagsschulen (freitags) 

- Grundschule Am Lemmchen, Mombach 
- Grundschule Am Gleisberg, Gonsenheim 
- Grundschule Feldbergschule, Neustadt 
- Grundschule Goetheschule, Neustadt 
- Grundschule Ludwig-Schwamb-Schule, Oberstadt 
- Grundschule Theodor-Heuss-Schule, Hechtsheim 

 
 
Anlage: Rahmenkonzeption – Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Grundschulkinder in der 
Schulzeit  
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